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Einwohnergemeinde Zermatt

Frühjahr und Herbst 2024

vorzeitige Erdwärmebohrungen / verlängerte Erdwärmebohrungen  Erdwärmebohrungen UND Bohrungen für Untersuchungen sowie Fundationen/Stützbauwerke

Baustelleninstallation   Aushub   Feier-/Sperrtage

Wie in den vergangenen Jahren legt auch dieses Jahr der Gemeinderat die Grund-
sätze für die Aushubzeit für das laufende Jahr fest. Dabei folgt er den Bestimmungen 
und Vorgaben des kommunalen Lärmbekämpfungsreglements (LBR) und des 
 Verkehrsreglements (VR) der Einwohnergemeinde Zermatt (EWG).

Die Bauzeiten regeln:
· den Einsatz von Motorfahrzeugen (LKW, Motorkarren 

und Motoreinachser)

· den Einsatz von Baumaschinen

· die Durchführung von Bohr-, Spreng-  
und Spitzarbeiten

· den Abtransport von Aushub- und  Abbruchmaterial

Für Helikopterflüge gelten die Bestimmungen der Bun-
desgesetzgebung und die des Vertrages vom 13. April 
2004 zwischen der Air Zermatt und der EWG.

Sondertransporte im Zusammenhang mit der vorzeiti-
gen Baustelleninstallation sind bewilligungspflichtig.

Der Transport von Aushub- und Abbruchmaterial 
mit Lastwagen / Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 
ist bewilligungspflichtig. Die Baufirmen sind angehal-
ten, die entsprechenden Bewilligungsschilder bei der 
Abteilung öffentliche Sicherheit abzuholen und gut 
sichtbar in den Fahrzeugen anzubringen.

LKW 4-Achser / Gewicht
Während der Aushubzeit können auch 4-Achser LKW für 
den Transport von Aushub- und Abbruchmaterial einge-
setzt werden - mit einem Höchstgewicht von 30 t.

Dumper
Der Einsatz von Dumpern ist bewilligungsfähig und 
-pflichtig. Der Einsatz eines Dumpers ist nur auf begrün-
detes Gesuch hin möglich.

Einsatzzeiten
Generell gilt, Tätigkeiten und Arbeiten an beweglichen 
oder ortsfesten Anlagen sind werktags von 7.30 bis 12.00 
Uhr und von 13.00 bis 18.30 Uhr erlaubt. An Sonn- und 
Feiertagen wie auch Sperrtagen sind der Motorfahrzeug-
verkehr, der Einsatz von Baumaschinen sowie die Durch-
führung von Bohr-, Spreng- und Spitzarbeiten generell 
untersagt.

Folgende Baumaschinen dürfen nur während der Aushub-
zeiten im Frühjahr und Herbst verwendet werden: Pneu-
lader, Bagger, Bulldozer, Kompressoren, Presslufthäm-
mer und andere schwere Baumaschinen. Die zulässige 
Einsatzzeit für diese Maschinen und Geräte beträgt: 7.30 
bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.30 Uhr.

Bagger bis 5 t
Bagger mit Gummiraupen oder Pneus bis 5 t dürfen ganz-
jährig eingesetzt werden.

Helikopterflüge für Materialtransport
Materialtransporte mittels Helikopter dürfen im Dorf nur 
während der Bauzeiten im Frühjahr und Herbst durchge-
führt werden. Für Überflüge im Dorf muss ein Gesuch um 
Überflugbewilligung bei der Abteilung öffentliche Sicher-
heit eingereicht werden.

Feiertage
Auffahrt: Donnerstag, 9. Mai 2024
Pfingsten: Sonntag, 19. Mai 2024
Fronleichnam: Donnerstag, 30. Mai 2024

Sperrtage
Brücke Auffahrt:  Freitag, 10. Mai 2024  

Samstag, 11. Mai 2024
Pfingstmontag: Montag, 20. Mai 2024
Fronleichnam:  Freitag, 31. Mai 2024  

Samstag, 1. Juni 2024

Einschränkungen 
An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen dürfen keine 
Transporte mittels Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 
ausgeführt werden.
Samstags darf kein Aushubmaterial abtransportiert 
werden – auch nicht mit Elektrofahrzeugen.

Sonderfahrbewilligungen
Jede Durchfahrt von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 
ist bewilligungspflichtig – auch während der Aushubzeit. 
Ein Gesuch um Sonderfahrbewilligung muss rechtzeitig 
eingereicht werden.

Transporte mit Lastwagen
Um Leerfahrten zu vermeiden, dürfen Lastwagen, welche 
für den Transport von Aushub- und Abbruchmaterial be-
willigt wurden (Schild), benötigtes Material zu anderen, 
sich am Weg befindenden Baustellen mitführen. Dies, so-
fern es die Platzverhältnisse erlauben (kein öffentlicher 
Grund und Boden).

Detaillierte Infos können dem Flyer auf der Webseite der 
EWG entnommen werden.
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Erlaubte Aushubzeiten Frühjahr 2024
Bewilligte Periode: Mittwoch, 1. Mai 2024, von 7.30 Uhr bis Dienstag, 4. Juni 2024, um 18.30 Uhr.

Erlaubte Bauzeiten im Herbst 2024
Bewilligte Periode: Dienstag, 1. Oktober 2024, von 7.30 Uhr bis Montag, 28. Oktober 2024, um 18.30 Uhr.
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